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// Im Blickpunkth

Arbeitnehmer und Angestellte in Europa sind gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zufriedenstellend ge-

sch�tzt. Dieses Ergebnis resultiert aus einem neuen Gleichstellungsbericht der EU-Kommission vom 29.7.2009 (www.eu-

kommission.de). Danach haben Besch�ftigte von den EU-Rechtsvorschriften durch die Umsetzung der Gleichstellungs-

Richtlinie 2007/73/EG profitieren k�nnen. Das Thema Gleichbehandlung greift auch der aktuelle Standpunkt von Strecker

auf. Dieser besch�ftigt sich mit dem Anspruch auf Arbeitsvertragsverl�ngerung aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbe-

handlungsgrundsatz. Ziegler/Gey vergleichen in ihrem Aufsatz die Arbeitnehmermitbestimmung im Aufsichtsrat der SE

mit der aus dem MitbestG.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
von Dr. Robert K. Strecker,

RA bei Zirngibl Langwieser,

M�nchen

Kein Anspruch auf Arbeitsvertrags-
verl�ngerung aus dem arbeits-
rechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz

Arbeitnehmer k�nnen aus dem arbeitsrecht-

lichen Gleichbehandlungsgrundsatz keinen

Anspruch auf Verl�ngerung befristeter Ar-

beitsverh�ltnisse herleiten. Dies gilt nicht nur

bei sachgrundlosen Befristungen (§ 14 Abs. 2

TzBfG), wie es das BAG mit Urteil vom

13.8.2008 (7 AZR 513/07) bereits festgestellt

hat, sondern auch bei Sachgrundbefristungen

(§ 14 Abs. 1 TzBfG).

Das BAG hat einen auf den Gleichbehand-

lungsgrundsatz gest�tzten Anspruch einer

Arbeitnehmerin auf Verl�ngerung ihres sach-

grundlos befristeten Arbeitsvertrages ver-

neint, obwohl der Arbeitgeber allen anderen

18 Arbeitnehmern, die zeitgleich sachgrund-

los befristet eingestellt worden waren, Ver-

tragsverl�ngerungen angeboten hat. Zutref-

fend hat das BAG ausgef�hrt, einem solchen

Anspruch stehe der Sinn und Zweck des

§ 14 Abs. 2 TzBfG entgegen, der es dem Ar-

beitgeber gerade erm�glichen wolle, frei

und ohne Bindung an sachliche Gr�nde �ber

die Weiterbesch�ftigung zu entscheiden.

Bei einer Sachgrundbefristung kann das Er-

gebnis nicht anders ausfallen. W�re der Ar-

beitgeber hier zur Beachtung des Gleichbe-

handlungsgrundsatzes verpflichtet, w�rde

dies dem allgemein anerkannten befristungs-

rechtlichen Grundsatz widersprechen, nach

dem es dem Arbeitgeber freisteht, ob er den

vor�bergehend bestehenden Arbeitskr�fte-

bedarf �berhaupt, in welchem Umfang und

f�r welche Zeit �berbr�cken will. Ferner steht

die Vertragsfreiheit der Anwendbarkeit des

Gleichbehandlungsgrundsatzes bei der Ver-

l�ngerung von befristeten Arbeitsverh�ltnis-

sen entgegen, da die Verl�ngerung nichts

anderes als den Abschluss eines neuen

Vertrags darstellt. Schließlich spricht auch

§ 15 Abs. 6 AGG gegen einen Verl�ngerungs-

anspruch aus dem Gleichbehandlungsgrund-

satz. Wenn ein Verstoß gegen ein spezielles

Diskriminierungsverbot nicht zu einem Be-

sch�ftigungsanspruch f�hrt, kann ein solcher

erst recht nicht aus dem allgemeinen arbeits-

rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz fol-

gen.

Entscheidungen
BAG: Tarifvertrag �ber die Zuordnung von

Betrieben

Das BAG entschied in seinem Beschluss vom

29.7.2009 – 7 ABR 27/08 – wie folgt: Nach § 3

Abs. 1 Nr. 1 BetrVG kann durch einen Tarifver-

trag die Bildung eines unternehmenseinheit-

lichen Betriebsrats bestimmt werden, wenn dies

die Bildung von Betriebsr�ten erleichtert oder

einer sachgerechten Wahrnehmung der Interes-

sen der Arbeitnehmer dient. Der Abschluss ei-

nes Tarifvertrags �ber eine vom Gesetz abwei-

chende Zuordnung der betriebsverfassungs-

rechtlichen Einheiten muss nicht gemeinsam

durch alle im Unternehmen vertretenen Ge-

werkschaften erfolgen.
(BAG PM vom 29.7.2009)

BAG: Vermutungswirkung bei

außerordentlicher betriebsbedingter

�nderungsk�ndigung

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

28.5.2009 – 2 AZR 844/07 – wie folgt: Der auf

dringenden betrieblichen Erfordernissen beru-

hende wichtige Grund f�r eine außerordentliche

betriebsbedingte �nderungsk�ndigung wird

nicht gem�ß § 1 Abs. 5 S. 1 KSchG vermutet. Auf

außerordentliche K�ndigungen findet § 1 Abs. 5

KSchG keine Anwendung. Wird der Arbeitneh-

mer, wenn auch zu anderen Bedingungen, tat-

s�chlich weiter besch�ftigt, ist seinem Besch�fti-

gungsinteresse zun�chst gedient.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-1749-1

unterwww.betriebs-berater.de

Vgl. dazu demn�chst den Kommentar von

Hunold und ferner zur Vermutungswirkung bei

ordentlicher betriebsbedingter K�ndigung den

Kommentar von Kast auf S. 1759.

BAG: Klagefrist bei vollmachtlosem

Vertreter

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

26.3.2009 – 2 AZR 403/07 – wie folgt: K�ndigt

ein vollmachtloser Vertreter oder ein Nichtbe-

rechtigter das Arbeitsverh�ltnis des Arbeitneh-

mers, liegt keine K�ndigung des Arbeitgebers

i. S. v. § 4 S. 1 KSchG vor. Eine ohne Billigung des

Arbeitgebers ausgesprochene K�ndigung ist

dem Arbeitgeber erst durch eine erteilte Geneh-

migung zurechenbar. Die dreiw�chige Klagefrist

kann deshalb fr�hestens mit Zugang der Geneh-

migung zu laufen beginnen.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-1749-2

unterwww.betriebs-berater.de

BAG: Weiterbesch�ftigungspflicht –

Zwangsvollstreckung

Das BAG entschied in seinem Beschluss vom

15.4.2009 – 3 AZB 93/08 – wie folgt: Der Voll-

streckungsschuldner kann sich gegen die

Zwangsvollstreckung aus einem Weiterbesch�fti-

gungsanspruch nicht mit der Begr�ndung weh-

ren, die Besch�ftigung sei unm�glich, wenn die

daf�r maßgeblichen Gr�nde bereits vor Erlass

des zu vollstreckenden Urteils Gegenstand des

Erkenntnisverfahrens waren.

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2009-1749-3

unterwww.betriebs-berater.de
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